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Individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung 2007 
 
Guten Tag 
 
In diesen Tagen werden über 42'500 Briefe versandt.  
 
Benachrichtigt und informiert werden Personen, bei welchen 
 

- nach einer Vorberechnung auf Grund der Steuerzahlen voraussichtlich ein Verbilli-
gungsanspruch besteht, 

- noch keine definitiven Steuerzahlen (Jahr 2005) vorliegen oder  
- Quellensteuern erhoben werden. 

 
Wir rechnen auch dieses Jahr wieder, dass mehr als 20'000 Gesuche eingehen werden.  
 
Weitere Informationen zum Thema Individuelle Prämienverbilligung können Sie unter  
 
http://zg.ausgleichskasse.ch/schalter_fmonline.aspx?UID=32  
 
abrufen. Eine provisorische Berechnung des Prämienverbilligungsanspruchs können Sie 
ebenfalls unter dieser Adresse vornehmen. Halten Sie zu diesem Zwecke Ihre Steuererklä-
rung für das Jahr 2005 bereit. 
 
Für Fragen im Zusammenhang mit der Prämienverbilligung stehen wir Ihnen telefonisch un-
ter  041 560 48 48 zur Verfügung. 
 

 
Freundliche Grüsse 
AUSGLEICHSKASSE ZUG 

 
 


